
MStV: § 24 Telemediengesetz, Öffentliche Stellen

§ 24  Telemediengesetz, Öffentliche Stellen 
 
(1) 1Für Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder den Bestimmungen der übrigen 
medienrechtlichen Staatsverträge der Länder unterfallen, gelten im Übrigen die Bestimmungen des 
Telemediengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung. 2Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben den vorstehenden Bestimmungen die 
Bestimmungen des Telemediengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(3) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Telemediengesetzes richtet sich nach 
Landesrecht.


